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Unternehmer
Du willst eine GmbH gründen, hast aber keine Lust auf Paragrafen-Dschungel
und Juristendeutsch? Willkommen im Club. Aber hier ist der Haken: Wer das
GmbHG nicht versteht, baut sein Business auf Sand. In diesem Artikel zerlegen
wir das Gesetz über Gesellschaften mit beschränkter Haftung in verständliche,
praktische und brutal ehrliche Häppchen – damit du als smarter Unternehmer
das Spiel beherrschst, bevor du überhaupt loslegst.

Was das GmbHG wirklich regelt – und warum du es besser kennen solltest
Die Gründung der GmbH: Stammkapital, Gesellschaftervertrag und
notarielle Hürden
Haftungsfragen im GmbHG – und wie du dich richtig absicherst
Die Rolle des Geschäftsführers im GmbHG – Rechte, Pflichten und
Fallstricke
Wie du mit Gesellschafterversammlungen, Beschlüssen und Protokollen
umgehst
Was das Handelsregister wirklich wissen will – und was du besser nicht
vergisst
Typische Fehler bei der Anwendung des GmbHG – und wie du sie vermeidest
Warum das GmbHG kein bürokratischer Endgegner ist, sondern dein
strategischer Hebel

GmbHG Definition und Bedeutung
für Unternehmer
Das GmbHG – ausgeschrieben das Gesetz betreffend die Gesellschaften mit
beschränkter Haftung – ist das juristische Regelwerk, das die Gründung,
Organisation und Verwaltung einer GmbH in Deutschland regelt. Es ist kein
optionales Handbuch, sondern gesetzliche Pflichtlektüre für jeden, der mit
einer GmbH am Start ist oder sein will. Und nein, das hat nichts mit “mal
eben eine Firma gründen” zu tun.

Das GmbHG ist seit 1892 in Kraft und hat sich seitdem als stabiler
rechtlicher Rahmen für Kapitalgesellschaften etabliert. Es definiert nicht
nur die Voraussetzungen für die Gründung, sondern auch die Rechte und
Pflichten der Gesellschafter, Aufgaben des Geschäftsführers, Regelungen zur
Kapitalaufbringung und -erhaltung sowie zur Haftung. Wer das nicht kennt,
navigiert sein Unternehmen blind in den juristischen Blindflug.

Für Startups, Agenturen, Online-Händler oder Tech-Entrepreneure ist die GmbH
oft die bevorzugte Rechtsform – wegen der beschränkten Haftung, der flexiblen
Eigentümerstruktur und der besseren Außenwirkung. Aber all das funktioniert
nur, wenn man sich an das GmbHG hält. Und das heißt nicht nur:
Gründungsurkunde unterschreiben und ab dafür. Das heißt: Vertragswerke sauber
aufsetzen, Kapitalnachweise liefern, Gesellschafterlisten führen,
ordnungsgemäß protokollieren – und vor allem verstehen, was man da



unterschreibt.

Unwissen schützt vor Strafe nicht – erst recht nicht im GmbH-Recht. Wer gegen
das GmbHG verstößt, riskiert nicht nur Bußgelder, sondern im Zweifel auch die
persönliche Haftung. Und ja, das gilt auch, wenn du eigentlich “nur
Gesellschafter” bist oder “dein Steuerberater alles macht”. Spoiler: Der
Richter interessiert sich nicht für deine Delegationsfantasien.

Deshalb ist klar: Das GmbHG ist kein optionales Add-on für Juristen, sondern
das Betriebssystem deiner Kapitalgesellschaft. Wer es ignoriert, spielt mit
dem Feuer – oder baut seine GmbH auf einem Fundament aus Hoffnung und
Halbwissen.

GmbH gründen: Was das GmbHG
vorschreibt
Die Gründung einer GmbH ist kein Spaziergang im Park. Das GmbHG macht klare
Ansagen, was du brauchst, bevor du überhaupt anfangen darfst, Rechnungen zu
schreiben oder den ersten Kunden zu gewinnen. Das fängt beim
Mindeststammkapital an – 25.000 Euro – und endet bei der notariellen
Beurkundung des Gesellschaftsvertrags. Das Ganze ist kein Wunschkonzert,
sondern gesetzlich geregelt.

Hier die harten Fakten aus dem GmbHG zur Gründung:

Gesellschaftsvertrag: Muss notariell beurkundet werden. Enthält Angaben
zu Firma, Sitz, Unternehmensgegenstand, Stammkapital und
Gesellschaftern.
Stammkapital: Mindestens 25.000 Euro. Davon müssen mindestens 12.500
Euro bei Gründung eingezahlt sein. Sachgründungen sind möglich, aber
komplexer.
Eintragung ins Handelsregister: Ohne Eintragung keine wirksame GmbH.
Erst danach entsteht die Gesellschaft als juristische Person.
Geschäftsführung: Muss bei Gründung benannt werden. Geschäftsführer
müssen im Register eingetragen werden und sind verantwortlich für den
Geschäftsbetrieb.
Gesellschafterliste: Pflichtdokument, das beim Registergericht
eingereicht werden muss – mit allen Gesellschaftern und ihren
Geschäftsanteilen.

Auch wichtig: Die Vor-GmbH entsteht bereits mit notarieller Beurkundung, ist
aber keine vollwertige GmbH. Erst mit der Handelsregistereintragung wird’s
ernst. Dazwischen haftest du persönlich – das GmbHG nennt das die “Haftung
der Handelnden”. Wer also in dieser Phase schon Verträge abschließt, sollte
wissen, was er tut.

Pro-Tipp für smarte Unternehmer: Kläre die Kapitalaufbringung und
vertraglichen Details im Vorfeld. Lass den Gesellschaftsvertrag nicht vom
Notar von der Stange diktieren, sondern arbeite mit einem Anwalt, der dein
Geschäftsmodell versteht. Standardverträge sind wie Standard-Websites:



hübsch, aber oft nutzlos.

Haftung in der GmbH: Was das
GmbHG wirklich sagt
“Gesellschaft mit beschränkter Haftung” klingt nach Sicherheit – und das ist
auch einer der Hauptgründe, warum Unternehmer diese Rechtsform wählen. Doch
das GmbHG kennt klare Grenzen dieser Sicherheit. Wer glaubt, er könne sich
hinter der GmbH verstecken wie hinter einem VPN, sollte dringend weiterlesen.

Grundsätzlich haftet die GmbH nur mit ihrem Gesellschaftsvermögen (§ 13
GmbHG). Die Gesellschafter haften nicht mit ihrem Privatvermögen – zumindest
solange alles korrekt läuft. Aber genau hier liegt der Teufel im juristischen
Detail. Denn sobald gegen Kapitalerhaltungsvorschriften (§§ 30 ff. GmbHG)
oder Buchführungspflichten (§ 41 GmbHG) verstoßen wird, wird es unangenehm.
Richtig unangenehm.

Beispiele für persönliche Haftung trotz GmbH:

Verstöße gegen Kapitalerhaltung: Wenn du Gewinne ausschüttest, obwohl
das Stammkapital nicht gedeckt ist – Haftungsfalle.
Insolvenzverschleppung: Geschäftsführer, die eine Insolvenz zu spät
anmelden, haften persönlich.
Scheingeschäfte oder verdeckte Einlagenrückgewähr: Wenn du das
Stammkapital nur zum Schein einzahlst oder es über Umwege wieder
rausziehst – illegal.
Pflichtverletzungen im operativen Geschäft: Bei Steuerhinterziehung,
Betrug oder grober Fahrlässigkeit haftet der Geschäftsführer auch privat
– Strafrecht inklusive.

Die Haftung ist also nicht einfach ausgeschaltet. Sie ist nur formal
beschränkt – solange du dich an die Spielregeln hältst. Und die stehen im
GmbHG. Wer diese Regeln ignoriert, wird schnell vom Unternehmer zum
Angeklagten. Klare Empfehlung: Lass deine Buchhaltung prüfen, halte
Kapitalvorschriften ein, dokumentiere alles – und geh bei Unsicherheiten
sofort zum Anwalt, nicht erst zum Insolvenzverwalter.

Geschäftsführer im Fokus:
Rechte und Pflichten laut
GmbHG
Der Geschäftsführer ist das operative Rückgrat der GmbH – und im juristischen
Sinne das Gesicht nach außen. Laut GmbHG (§§ 35 ff.) vertritt er die
Gesellschaft gegenüber Dritten und ist verantwortlich für die ordnungsgemäße
Geschäftsführung. Klingt einfach? Ist es nicht.



Der Geschäftsführer hat im GmbH-Recht eine besondere Stellung. Er muss nicht
Gesellschafter sein, kann aber eine mächtige Position innehaben – oder
zwischen den Fronten zerrieben werden, wenn es kracht. Denn das GmbHG setzt
hohe Maßstäbe an Sorgfalt und Legalität. Wer hier schlampt, landet schnell
vor Gericht.

Pflichten des Geschäftsführers laut GmbHG:

Vertretung: Die GmbH wird durch den Geschäftsführer rechtlich vertreten
– im Guten wie im Schlechten.
Sorgfaltspflicht: Er muss die Sorgfalt eines ordentlichen Geschäftsmanns
walten lassen – was auch immer das im Detail bedeutet (Spoiler: sehr
viel).
Buchführung: Ordnungsgemäße Buchführung ist Pflicht. Verstoß = Haftung +
Strafbarkeit.
Insolvenzpflicht: Bei Zahlungsunfähigkeit oder Überschuldung muss der
Geschäftsführer innerhalb von drei Wochen Insolvenz anmelden.
Informationspflicht: Gegenüber Gesellschaftern, Behörden,
Registergericht – Transparenz ist Pflicht.

Wichtig: Die Geschäftsführerhaftung greift auch bei Fahrlässigkeit. “Hab ich
nicht gewusst” oder “macht mein Steuerberater” zählen nicht. Wer sich auf
andere verlässt, ohne zu kontrollieren, riskiert Kopf und Kragen. Gerade in
jungen Unternehmen, wo Rollen verschwimmen und Chaos regiert, ist das
brandgefährlich.

Fazit: Der Geschäftsführer ist nicht nur eine Unterschrift auf dem Papier. Er
ist das juristische Rückgrat der GmbH. Wer diese Rolle übernimmt, sollte
wissen, worauf er sich einlässt – und sich entsprechend absichern.
Haftpflichtversicherung, rechtliche Beratung und klare interne Prozesse sind
kein Luxus, sondern Überlebensstrategie.

Gesellschafter, Beschlüsse und
Versammlungswahnsinn – das
GmbHG regelt alles
Die Gesellschafter sind das Herz der GmbH. Sie halten die Anteile, treffen
die grundlegenden Entscheidungen – und haben laut GmbHG eine ganze Reihe
formalisierter Rechte und Pflichten. Wer das ignoriert, riskiert nicht nur
Streit, sondern auch rechtliche Unwirksamkeit von Beschlüssen. Und das ist
der Albtraum jedes Investors.

Das GmbHG regelt in §§ 45 ff. genau, wie Beschlüsse gefasst werden, wann
Versammlungen einberufen werden müssen und welche Mehrheiten erforderlich
sind. Dabei ist es egal, ob du ein Ein-Mann-Startup oder eine 20-köpfige
Gesellschafterrunde bist. Die Regeln gelten immer – und Verstöße sind keine
Bagatelle.



Wichtige Punkte:

Einberufung: Mindestens einmal im Jahr muss eine
Gesellschafterversammlung stattfinden. Einladung schriftlich, mit Frist
und Tagesordnung – sonst nichtig.
Beschlussfassung: In der Regel einfache Mehrheit. Für Satzungsänderungen
und Kapitalmaßnahmen: qualifizierte Mehrheit von 75 %.
Protokollierung: Beschlüsse müssen dokumentiert werden. Ohne Protokoll:
juristisch angreifbar.

Typische Fehler aus der Praxis:

Beschlüsse per WhatsApp oder Slack ohne Protokoll
Fehlende Ladungsfristen oder unklare Tagesordnung
Unterschriften fehlen – oder falsche Version im Umlauf

Die Konsequenzen? Im besten Fall: Nullwirkung. Im schlimmsten Fall:
Anfechtung, Rückabwicklung, persönliche Haftung. Wer ernsthaft mit
Investoren, Banken oder Exit-Strategien spielt, kann sich solche
Amateurfehler nicht leisten. Also: GmbHG lesen, Beschlussprozesse aufsetzen,
Protokolle archivieren – und im Zweifel lieber einen Juristen fragen als
später dem Insolvenzverwalter erklären.

Fazit: Das GmbHG ist kein
Gegner – sondern dein
strategischer Wingman
Das GmbHG ist kein bürokratisches Monster, das dir das Leben schwer machen
will. Es ist ein praxiserprobter Rechtsrahmen, der dir als Unternehmer
Sicherheit, Stabilität und Struktur bietet – wenn du ihn richtig nutzt. Wer
das Gesetz versteht, kann es strategisch einsetzen: für klare
Beteiligungsverhältnisse, saubere Haftungsbegrenzung, geordnete
Entscheidungsprozesse und rechtssichere Geschäftsführung.

Ignoranz gegenüber dem GmbHG ist keine Rebellion, sondern Dummheit. Wer als
Unternehmer ernst genommen werden will – von Investoren, Partnern, Finanzamt
oder Gericht – muss die Basics beherrschen. Das GmbHG ist kein Gegner. Es ist
dein Wingman. Wenn du weißt, wie du ihn steuerst.


